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Kreuzzuges um sich zu sammeln und durch Verleihung von Bistü-
mern und Klöstern an sich zu ketten“, auch „Geistliche von Palästina“
habe er als künftige Bischöfe „herbeigerufen“; drei namentlich aufge-
reihte Erzbistümer und neun Bistümer hätten „sich rühmen“ können,
„noch zur Zeit Bonifazens vom König selbst und dem Kardinallegaten
Benedikt begründet worden zu sein“ – bis diese ganze „Entwicklung
durch Bonifazens Tod jäh unterbrochen“ worden sei88. Bei näherer
Betrachtung bleibt davon wenig übrig. Denn abgesehen vom Sonder-
fall des Stadtbistums Thessaloniki89 findet sich in den Quellen kein
einziger Anhaltspunkt für eine Beteiligung von Bonifaz an der Aus-
wahl und Einsetzung der ersten lateinischen Bischöfe. Gerlands ge-
wissermaßen statistisch zusammenaddiertes Bild läßt nämlich die
Abfolge zeitlich aufeinanderfolgender Phasen in der Romania-Kir-
chenpolitik der Kurie außer Acht und berücksichtigt nicht, daß bis
tief ins Jahr 1206 hinein hinsichtlich der Bistümer in der Romania ein
Schwebezustand geherrscht hat, in dessen Verlauf auf erste Schritte
zur Begründung eines lateinischen Episkopats verzichtet worden ist –
auch nachdem bereits im Hochsommer 1205 der neue Patriarch Tho-
mas Morosini in Konstantinopel eingetroffen war90 und im Herbst/
Winter 1205/1206 mit Benedikt von S. Susanna auch der erste genuin
für die Romania ernannte Kardinallegat91.

Denn für Innocenz III. war keineswegs von Anfang an vorent-
schieden, daß der Ernennung eines lateinischen Patriarchen nun auch
zwingend die Installierung eines lateinischen Episkopats würde folgen
müssen. Es kam auf die Haltung des amtierenden griechischen Epi-
skopats an: Würde sich dieser – als erster Schritt zur Kirchenunion –
zur Anerkennung der römischen Oboedienz bewegen lassen, so stand
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